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Vorentwurf Bebauungsplan "Windenergieanlagen Hohe Börde Süd-Ost" 
Niederndodeleben 

Ihr Zeichen: 60.21 

Ihr Schreiben vom: 10.05.2023 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Unternehmen, 
übersendet Ihnen hiermit folgende Stellungnahme zu o. g. Verfahren.  

Geltungsbereich 

Angrenzend an den Geltungsbereich des Zweckgebietes Windenergieanlagen verläuft 
die Bahnstrecke Potsd Griebnitzsee – Eilsleben (6110) im Bereich ca. Bahn-km 148,9 
– 149,3. 

Grundsätzliches  

Gemäß § 4 Abs. 3 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) sind Eisenbahnen verpflichtet, 
ihre Eisenbahninfrastruktur in betriebssicherem Zustand zu halten.  

Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere 
Bahndamm, Kabel- und Leitungsanlagen, Signale, Oberleitungsmasten, Gleise, etc.) 
sind stets zu gewährleisten. Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die 
Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der angrenzenden Bahnstrecke nicht 
gefährdet oder gestört werden. Die Erreichbarkeit der Bahnanlagen ist jederzeit zu 
gewährleisten.  
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Darüber hinaus sind die Anlagen der Eisenbahnen des Bundes (EdB) besonders 
schutzbedürftig und müssen vor den Gefahren des Eisabwurfs und für den Ausschluss 
von Störpotentialen, dem sog. Stroboskopeffekt, dringend geschützt werden.   

 

Gegen den o.g. B-Plan bestehen Einwände.  

Wir bitten die nachfolgenden Forderungen / Anmerkungen zu beachten und im 
Entwurf zu berücksichtigen. 

Der geplante bahnnahe nördliche Standort einer Windenergieanlage wird wegen der 
daraus folgenden potenziellen Bedrohung der Sicherheit des Eisenbahnverkehrs 
abgelehnt. Bei einem angenommenen etwa mittigen Standort einer Anlage vom Typ 
der im Erläuterungsbericht angegebenen Referenzanlage befindet sich diese in einem 
Abstand von ca. 120 m zu den Bahnanlagen. Bei einem Rotordurchmesser von 86 m 
verbliebe bei Nord-Südausrichtung der Anlage bei Westwind somit zwischen 
Rotoraußenkante und Bahngelände noch 35 m Abstand, wodurch die Bahnanlage bei 
Eisabwurf entsprechenden Geschossen ausgesetzt wäre. 

Die Anlagen sind so zu planen, dass zwischen Rotoraußenkante und 
Grundstücksgrenze zur Bahn ein so ausreichender Abstand besteht, dass bei Eisabwurf 
größere Teile, die Beschädigungen an Fahrzeugen hervorrufen können (insbesondere 
an Fenstern in Reisezügen und im Dachbereich der Züge und Lokomotiven verbauten 
technische Einrichtungen), das Bahngelände nicht erreichen (bei bahnnahen Anlagen 
Nachweis durch Gutachten erforderlich). 

Um dies zu gewährleisten, müssen WEA gemäß EiTB Kapitel 2.7 Anlage A 1.2.8./6 
einen Abstand von größer 1,5 x (Rotordurchmesser plus Nabenhöhe) Abstand zum 
nächstgelegenen in Betrieb befindlichen Gleis (Gleisachse) aufweisen.  

Allgemeines 

Die DB Netz AG und von Ihr beauftragte Unternehmen benötigen Zugangswege an die 
Bahnstrecken, um auch im Katastrophenfall und für Instandsetzungen schnell an die 
Bahnstrecke zu gelangen. Wir möchten Sie daher bitten die Richtlinie „Anforderungen 
des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und Betrieb von 
Schienenwegen nach AEG“ des Eisenbahn-Bundesamtes zu beachten.  

Die Zuwegung muss im Ereignisfall für die Zwecke der Fremdrettungskräfte zur 
Verfügung steht und eine Mindestbreite von 3,50 m haben. Einbauten sind im Bereich 
der Rettungswege nicht zulässig. Temporäre Hindernisse (z. B. im Rahmen von 
Baumaßnahmen) sollen vermieden werden (siehe Rettungsleitfaden).  

Es sollte entlang von Bahnanlagen möglichst ein Freihalteraum von mindestens 5 m 
Breite eingeplant werden, so dass Instandhaltungs- und Ausbaumaßnahmen an der 
Eisenbahninfrastruktur ohne Auswirkungen auf das Plangebiet möglich sind. 

Eine Entwässerung darf nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden.  

„Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, 
müssen den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen.  

Zu den Mindestpflanzabständen ist die DB Konzernrichtlinie (Ril) 882 
„Landschaftspflege und Vegetationskontrolle“ zu beachten und über folgende 
Bestelladresse bestellbar:  

DB Kommunikationstechnik GmbH  

Medien- und Kommunikationsdienste, Informationslogistik – Kundenservice,  

Kriegsstraße 136, 76133 Karlsruhe  
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Tel. 0721 / 938-5965, Fax 069 / 265-57986, dzd-bestellservice@deutschebahn.com  

Für Bepflanzungen an Bahnstrecken gelten folgende Rahmenbedingungen:  

An Streckenabschnitten, die mit Geschwindigkeiten bis 160 km/h befahren werden:  

- Mindestabstände zur Gleismitte des äußersten Gleises gemäß Ril 882.0300 für 
klein- und mittelwüchsige Sträucher 8 m, für hochwüchsige Sträucher 10 m und 
für Bäume 12 m.  

- Keine Pflanzungen innerhalb der in Modul 882.0001, 882.0200 genauer 
definierten Rückschnittzone (hierdurch können sich im Einzelfall die o.g. 
Mindestabstände beträchtlich erhöhen). Die Rückschnittzone dient der 
Freihaltung von Sicherheitsräumen, Ingenieurbauwerken, 
Oberleitungsabständen, Signalsichten etc. gemäß den anerkannten Regeln der 
Technik.  

- Ausschließlich Pflanzung geeigneter Gehölze, wie in den Modulen 882.0300, 
882.0300A01, 882.0300A02 beschrieben.  

Die Pflanzabstände zu den Gleisanlagen sind daher so zu wählen, dass die 
Abstandsvorgaben auf Dauer ohne Rückschnitt der gepflanzten Bäume und Sträucher 
sichergestellt sind.  

Es dürfen nur geeignete Gehölze nach Ril 882 verwendet werden.  

Wir weisen auf die Verkehrssicherungspflicht (§§ 823 ff. BGB) des 
Grundstückseigentümers hin. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen 
des Eisenbahnbetriebs und der Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese 
entsprechend angepasst oder beseitigt werden. 

Es ist auszuschließen, dass Personen, Maschinen oder Material in den Gefahrenbereich 
der Gleise geraten.  

Die Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu unserer Oberleitungsanlage. Wir 
weisen hiermit ausdrücklich auf die Gefahren der 15.000 V Spannung der Oberleitung hin.  

Kabel und Leitungen 

Kabel und Leitungsbestände der DB AG und Ihrer Konzernunternehmen wurden zum 
Vorentwurf noch nicht eingeholt. 

Verfahren 

Wir behalten uns vor, zu dem o.g. Verfahren, unabhängig von unserer vorstehenden 
Stellungnahme Bedenken und Anregungen vorzubringen. Diese können auch 
grundsätzlicher Art sein, sofern Unternehmensziele oder Interessen der Deutschen 
Bahn AG dies erfordern.  

Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergebnisse zu gegebener Zeit zuzusenden und uns 
an dem weiteren Verfahren zu beteiligen. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

DB AG – DB Immobilien 

 

      ⋅             ⋅ 
                                                                           
i.V.       i.A.   

  
 

   . 
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+++ Datenschutzhinweis: Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die in Stellungnahmen des DB Kon-
zerns enthaltenen personenbezogenen Daten von DB Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vor- und Nachname, Unterschriften, 
Telefon, E-Mail-Adresse, Postanschrift) vor der öffentlichen Auslegung (insbesondere im Internet) geschwärzt werden 
müssen. +++ 

Chatbot Petra steht Ihnen bei allgemeinen Fragen rund um immobilienrelevante Angelegenheiten gerne zur Verfügung. 
Nutzen Sie dafür folgenden Link oder den QR-Code:  https://chatbot-petra.tech.deutschebahn.com/ 

 

 
 

https://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/immobilien/-Hallo-und-herzlich-willkommen-bei-der-DB-AG-DB-Immobilien--5750618
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